




Präambel

Mit der Kreisfinanzordnung werden die finanziellen Beziehungen zwischen dem  Kreisverband Weiden-Neustadt/WN-Tirschenreuth, seinen Ortsverbänden und seinen Mitgliedern einerseits und dem Landesverband Bayern andererseits geregelt.

Grundlagen für die Finanzarbeit des Kreisverbandes sind die Rechtsvorschriften der Bundesrepublik Deutsch-land, insbesondere das Parteiengesetz, das Bürgerliche Gesetzbuch und das Handelsgesetzbuch, sowie die Kreissatzung und die Beschlüsse der Kreismitgliederversammlung und des Vorstandes des Kreisverbandes:

Vorrangiges Ziel des Kreisverbandes Weiden-Neustadt/WN-Tirschenreuth ist es, in den kommunalen Gremien der Gebietskörperschaften des Kreisverbandsgebietes mit Mandatsträgern vertreten zu sein. Die Bestimmungen der Kreisfinanzordnung sollen die finanziellen Voraussetzungen schaffen, um dieses Ziel zu erreichen und die politische Arbeit des Kreisverbandes zwischen den Kommunalwahlen zu gewährleisten.

§ 1 
Finanzplan

Der Finanzplan wird für ein Rechnungsjahr vor Beginn des Rechnungsjahres spätestens jedoch bis zum 31.03. des jeweiligen Jahres – erstmals für das Rechnungsjahr 2012  - durch einen Beschluss einer Mitgliederversamm-lung oder eines Kreisparteitages festgestellt. 

§ 2 
Bedeutung des Finanzplans

Der Finanzplan dient der Feststellung und Deckung des Finanzbedarfs, der zur Erfüllung der Aufgaben des Kreisverbandes im Bewilligungszeitraum voraussichtlich notwendig ist. Der Finanzplan ist Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Vorstandes  des Kreisverbandes. 

§ 3 
Wirkungen des Finanzplans

Der Finanzplan ermächtigt den Vorstand des Kreisverbandes, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzu-gehen.

Durch den Finanzplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder begründet noch aufgehoben.

§ 4 
Rechnungsjahr 

Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 5 
Notwendigkeit von Ausgaben

Bei Aufstellung und Ausführung des Finanzplans sind nur die Ausgaben und die Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren (Verpflichtungsermächtigungen) zu be-rücksichtigen, die zur Erfüllung der politischen Ziele des Kreisverbandes notwendig sind.

§ 6 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

Bei Aufstellung und Ausführung des Finanzplans sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. 

§ 7 
Grundsatz der Gesamtdeckung

Alle Einnahmen dienen als Deckungsmittel für alle Ausgaben. Auf die Verwendung für bestimmte Zwecke dürfen Einnahmen beschränkt werden, soweit dies durch die Satzung des Kreisverbandes vorgeschrieben oder im Finanzplan zugelassen ist.

§ 8 
Kreisschatzmeister/in

Die/der Kreisschatzmeister/in  ist zuständig für die Aufstellung des Finanzplans sowie seine Ausführung. Die/der Kreisschatzmeister/in  ist bei allen Maßnahmen von finanzieller Bedeutung zu beteiligen. Sie/er kann Aufgaben bei der Ausführung des Finanzplans übertragen.

§ 9  Die Einnahmen des Kreisverbandes

1.   
Der Kreisverband finanziert sich aus den im Parteiengesetz festgelegten Einnahmequellen. Er ver-
wendet seine Mittel für Aufgaben, die politische Parteien nach dem Grundgesetz und dem Partei-
engesetz zu erfüllen haben. Finanzielle Mittel des Kreisverbandes dürfen nur für Maßnahmen und 
Aktivitäten eingesetzt werden, die 
der Kreisverband selbst durchführt oder an denen er mit eigen-
ständigen politischen Aktivitäten beteiligt ist.

2.   
Der Vorstand des Kreisverbandes ist für die Einhaltung der Rechtsvorschriften und die Durchführung 
der Beschlüsse auf dem Gebiet der Finanzen sowie für die ordnungsgemäße Verwaltung und Verwen-
dung der finanziellen und materiellen Mittel verantwortlich. Dabei trägt die/der Kreisschatzmeister/in 
des Kreisverbandes eine besondere Verantwortung für die Finanzen und das Vermögen des Kreisver-
bandes.

3.  
Bei Beschlüssen des Vorstandes, deren finanzielle Konsequenzen nicht absehbar oder auf Grund der 
aktuellen Finanzlage nicht vertretbar sind, hat die/der Kreisschatzmeister/in ein Vetorecht, das entweder 
mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Vorstandsmitglieder oder durch Beschluss der 
Kreismitgliederversammlung aufgehoben werden kann.

§ 10 
Parteispenden

1.   
Spenden sind finanzielle Zuwendungen an den Kreisverband, die von den Spenderinnen und Spendern 
nach dem Prinzip der Freiwilligkeit geleistet werden. Das Einwerben von Parteispenden gehört zu den 
politischen Aufgaben des 
Kreisvorstandes.

2.   
Für die Entgegennahme, Erfassung und Veröffentlichung von Parteispenden gelten die Bestimmungen 
des Parteiengesetzes. Entgegengenommene Barspenden sind 
unverzüglich an die/den Kreisschatz-
meister/in einzuzahlen. Parteispenden dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Nach 
dem Parteiengesetz unzulässige Spenden sind unverzüglich über die Bundesschatzmeisterin bzw. den 
Bundesschatzmeister an die Präsidentin bzw. den Präsidenten des Deutschen Bundestages weiterzu-
leiten.

3.  
Zur Annahme und Vereinnahmung von Parteispenden ist der Kreisvorstand berechtigt. 


§ 11
Verteilung der Parteispenden

Die bei den Ortsverbänden eingehenden Parteispenden stehen in vollem Umfange den Ortsverbänden zu.

Die beim Kreisverband eingehenden Parteispenden stehen in vollem Umfange den Ortsverbänden zu, wenn der/die SpenderIn bei Leistung der Spende eine entsprechende Zweckbestimmung getroffen hat. 

Beim Kreisverband eingehende Spenden stehen diesem zu.

12
Mandatsträgerbeiträge

1.   
Mitglieder in Kommunalvertretungen mit dem Mandat der Partei DIE LINKE, die Bezüge daraus er-
halten, leisten dem Kreisverband neben ihren satzungsgemäßen Mitgliedsbeiträgen regelmäßig Son-
derbeiträge in Form von Mandatsträgerbeiträgen

2. 
Die Höhe des Mandatsträgerbeitrages wird auf der Grundlage von Vereinbarungen zwischen dem 
Kreisvorstand und den Mandatsträgerinnen bzw. den Mandatsträgern festgelegt.

§ 12
Mitgliedsbeiträge

Die Mitgliedsbeiträge werden zwischen Kreisverband und Ortsverbänden nach folgendem Schlüssel verteilt:

Von den Mitgliedsbeiträgen steht den Ortsverbänden 40 % aus den Bruttobeträgen jener Mitglieder zu, die an der Gründung des Ortsverbandes mitgewirkt haben oder durch schriftliche Erklärung ihren Beitritt zu dem Ortsverband erklärt haben. 

§ 13
Eigenfinanzierung

Zur Finanzierung seiner politischen Arbeit wendet der Kreisverband das Prinzip der Eigenfinanzierung an. Das heißt: Die laufenden Ausgaben sind durch die zur Verfügung stehenden Einnahmen zu decken.

§ 14 
Laufende Kosten

Die Kreisvorsitzenden sind berechtigt, die Kosten nachfolgender Ausgaben  aus dem Parteivermögen zu bestreiten:

-
Kosten der laufenden Geschäftsführung (z.B. für Papier, Umschläge, Porto) bis zur Höhe von 


100,00 Euro im Jahr; 

-    
Anschaffung von Aktionsmaterialien bis zur Höhe von 100,00 Euro im Jahr.

§ 15
Fahrtkosten

Die notwendigen Fahrtkosten für die ehrenamtliche Ausübung eines Parteiamtes werden  im Rahmen des Kreisfinanzplans wie folgt erstattet:

Grundsätzlich werden nur die Kosten der günstigsten ÖPNV-Fahrkarte erstattet. Steht eine solche aus zeitlichen oder örtlichen Gründen nicht zur Verfügung, werden für jeden angefangenen Kilometer der kürzesten Strecke 0,20 € vergütet.      

§ 16
Nachweisführung und Abrechnung der finanziellen Mittel

Es besteht die Pflicht zur Buchführung nach den Bestimmungen des Parteiengesetzes. Entsprechend den Festlegungen im Parteiengesetz sind der Nachweis über die Zuwendungen an die Partei (Mitgliedsbeiträge, Spenden und Mandatsträgerbeiträge) und die ZuwenderInnen und Zuwender mit Namen, Vornamen und Anschrift zu führen.

§ 17 
Bankkonto

1.   
Der Kreisverband führt bei den Vereinigten Sparkassen ein Konto. 

2.   
Vertretungs- und zeichnungsberechtigt für das Konto sind grundsätzlich jeweils die 
Kreisverbandsversitzenden jeder für sich gemeinsam mit der bzw. dem Kreisschatzmeister/in

3.  
Im Bankzahlungsverkehr haben immer die zwei Zeichnungsberechtigten gemäß Absatz 1 gemeinsam zu 
unterzeichnen.

§ 18 
Bankkonten von Ortsverbänden

Ortsverbände können mit Zustimmung des Kreisvorstandes ein Konto einrichten, für welches die/der Kreis-schatzmeister(in) gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Ortsverbandes vertretungs- und zeichnungsberechtigt sein muss.  

§ 19 
Zahlungsverkehr mit Bargeld

Der Kreisverband führt eine laufende Bargeldkasse, deren Bestand nicht größer als 200 Euro sein darf. Der Bestand der Kasse ist durch die/den Kreisschatzmeister/in  zugriffsicher zu verwahren. Die/Der Kreis-schatzmeister/in führt ein Kassenjournal.

§ 20 
Schlussbestimmungen

1.   
Für alle Angelegenheiten, die in dieser Kreisfinanzordnung nicht geregelt sind, kommt die jeweils für 
den Landesverband gültige Finanzordnung zur Anwendung.

2.   
Die Kreisfinanzordnung und Änderungen derselben werden durch den Kreisparteitag oder die 
Mitgliederversammlung mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen.

3.   
Diese Kreisfinanzordnung tritt am 07.05.2011 in Kraft.

